Satzung zur Änderung der Fachschaftsordnung 

DER
FACHSCHAFTSVERTRETUNG
FAKULTÄT 10
DER
TECHNISCHEN HOCHSCHULE
KÖLN

Artikel I

Die Fachschaftsordnung der Fachschaftsvertretung Gummersbach der Fakultät 10 vom 16. Mai 2011, zuletzt geändert am 03.12.2019, wird wie folgt geändert:

1. Der Titel der Ordnung wird von “FACHSCHAFTSORDNUNG DER FACHSCHAFTSVERTRETUNG FAKULTÄT 10” in “Fachschaftsordnung der Fachschaftsvertretung Gummersbach der Fakultät 10” geändert.
2. Die Bezeichnung “Fachhochschule” wird durch “Technischen Hochschule” in der gesamten Ordnung ersetzt.
3. Die Bezeichnung “Fachschaft Fakultät 10” wird durch “Fachschaft Gummersbach” in der gesamten Ordnung ersetzt.
4. In § 1 wird nach “Teil 3” folgender Wortlaut eingefügt: “Fachschaftsrahmenordnung § 39 Absatz 3” 
5. In § 1 wird die Datumsangabe “25. Mai 2012” durch “10. Oktober 2022” ersetzt.
6. In § 2 (2) a) werden “gewählte” und “Fakultät 10” gestrichen.
7. In § 2 (2) a) wird hinter “Fachschaftsrat” folgendes eingefügt: “(FSR)”
8. In § 2 (2) b) wird hinter “Fachschaftsvollversammlung” folgendes eingefügt: “(FVV)”
9. § 2 (2) c) wird ersatzlos gestrichen
10. Ein neuer Absatz (3) in §2 wird eingefügt:
“Eine unbestimmte Anzahl an freiwilligen Mitglieder nach § 40 Absatz 3 der Satzung der Studierendenschaft bilden zusammen mit den Mitgliedern des Fachschaftsrats die Fachschaftsvertretung.”
11. In § 3 (1) wird “einzige beschlussfassende” durch “geschäftsführende” ersetzt.
12. In § 3 (1) wird nach “Organ der Fachschaft” folgender Wortlaut eingefügt: “nach § 44 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft.”
13. In § 3 (1) wird der Wortlaut “, insofern keine Fachschaftsvollversammlung nach der Satzung der Studierendenschaft der Fachhochschule Technischen Hochschule Köln in ihrer gültigen Fassung durchgeführt wird.” ersatzlos gestrichen.
14. In § 3 (2) werden die Wortlaute “der Fachschaft Fakultät 10” und “unteranderem” ersatzlos gestrichen.
15. In § 3 (2) wird “gehört” in “gehören” abgeändert.
16. Unter § 3 (2) Punkt 4 wird nach “Fachschaftssprecher” der Wortlaut “und jeweils einer Stellvertreterin oder eines Stellvertreters” durch “bzw. der Fachschaftssprecherin” ersetzt.
17. Unter § 3 (2) Punkt 5 wird “Fachschaftsvertreter Konferenz” durch “Fachschaftsvertreter*innenkonferenz (FSVK)” ersetzt.
18. Unter § 3 (2) Punkt 6 wird nach “Satzung der Studierendenschaft” der Wortlaut “, der Haushalts- und Finanzordnung (HFO)” eingefügt.
19. Unter § 3 (2) Punkt 6 wird “der Fachschaftsordnung der Fachschaftsvertretung Fakultät 10” durch “dieser Ordnung.” ersetzt.
20. Unter § 3 (2) Punkt 7 wird “Informationen” durch “Information” sowie “allen” durch “alle” ersetzt.
21. In § 3 (3) wird der Wortlaut “der Fakultät 10” ersatzlos gestrichen.
22. In § 3 (3) wird zwischen “aus” und “folgenden” das Wort “den” eingefügt.
23. Alle Punkte nach Punkt 3 in § 3 (3) werden ersatzlos gestrichen.
24. § 3 (4) wird durch folgenden Wortlaut ersetzt:
“Ab einer Anzahl von mehr als zehn Fachschaftsratsmitgliedern können folgende Posten Teil des Vorstands werden:
• die stellvertretende Kassenwartin bzw. der stellvertretende Kassenwart
• die Fachschaftssprecherin bzw. der Fachschaftssprecher”
25. In § 4 (1) wird “Fachschaft Fakultät 10” durch “Studierendenschaft” ersetzt.
26. In § 4 (3) wird “mit absoluter Mehrheit der Anwesenden Fachschaftsräte” durch “auf einer regulären Sitzung” ersetzt.
27. In § 4 (3) wird nach “Mitglied in die Fachschaftsvertretung” das Wort “ab” gestrichen.
28. In § 4 (4) wird nach “Auf Antrag” der Wortlaut “der bzw.” eingefügt.
29. Es wird ein neuer Absatz (5) in § 4 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
“Freiwillige Mitglieder können jederzeit aus der Fachschaftsvertretung zurücktreten. Die Rücktrittserklärung muss schriftlich oder per E-Mail bei der Vorsitzenden bzw. dem Vorsitzenden eingereicht werden.”
30. In § 5 (1) Satz 3 ist der Abschnitt “, wenn Praktika Termine bekannt und somit der Semesterplan steht bzw,” sowie nach “vorlesungsfreien Zeit” der Begriff “(Semesteranfang)” zu streichen.
31. In § 5 (1) wird in Satz 3 “Woche” zu “Wochen” ersetzt.
32. In § 5 (5) wird nach “dem Vorsitzenden” der Begriff  “werden” mit “können” ersetzt.
33. In § 5 (5) wird nach “Semesters deklariert” das Wort “werden” eingefügt.
34. Es wird ein neuer Absatz (6) in § 5 mit folgendem Wortlaut eingefügt:
“Die Mitglieder der Fachschaftsvertretung sind verpflichtet, Anwärter und Anwärterinnen aktiv zu betreuen.”
35. Der Text von § 6 (1) wird durch “Mitglieder der Fachschaftsvertretung können einen Antrag auf Bescheinigung der Gremientätigkeit nach § 50 der Satzung der Studierendenschaft stellen.” ersetzt.
36. In § 6 (2) wird vor Beginn des ersten Satzes ein neuer erster Satz mit folgendem Wortlaut eingefügt: “Neben der Voraussetzung nach § 50 Absatz 1 der Satzung der Studierendenschaft ist eine Wahrnehmung der Präsenzzeit von min. 50% notwendig.”
37. In § 6 (3) wird “vom” durch “von der bzw. dem” ersetzt.
38. In § 6 (4) wird nach “Gremientätigkeit” der Begriff “des” durch “der” ersetzt.
39. In § 6 (4) wird nach “amtierenden Vorsitzenden” der Wortlaut “ bzw. des amtierenden Vorsitzenden” eingefügt.
40. In § 6 (4) wird nach “nicht von” der Wortlaut “ihr bzw.” eingefügt.
41. In § 6 (4) wird nach dem Satzende der folgende Wortlaut hinzugefügt “, sondern wird von der stellvertretenden bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden ausgestellt.”
42. In § 7 (1) wird nach “Fachschafsrates” der Begriff “Fakultät 10” gestrichen.
43. In § 7 (1) wird vor und nach “seinen Rücktritt von” der Wortlaut “ihren bzw.” eingefügt.
44. In § 7 (1) Satz 3 wird “Fachschaftsrat Sitzung” durch “Fachschaftsratssitzung” ersetzt.
45. In § 7 (1) Satz 4 wird “Fachschaftsrat Mitglieder” durch “Fachschaftsratmitglieder” ersetzt. 
46. In § 7 (2) Satz 1 wird “Fakultät 10” gestrichen.
47. In § 7 (2) Satz 1 wird vor und nach “seinen Rücktritt von” der Wortlaut “ihren bzw.” eingefügt.
48. In § 8 (1) wird der Wortlaut “nach Bekanntgabe des endgültigen Wahlergebnisses, jedoch” sowie “Fakultät 10” gestrichen.
49. In § 8 (2) wird “konstituierendenMitglieder” mit “konstituierenden” ersetzt.
50. Unter § 8 (2) Punkt 2 wird vor “Der ehemalige Kassenwart” der Wortlaut “Die ehemalige Kassenwartin bzw.” eingefügt.
51. Unter § 8 (2) Punkt 2 wird “legt” durch “, dessen Stellvertretung und die Kassenprüfer legen” ersetzt.
52. Unter § 8 (2) Punkt 3 wird nach “Kassenprüfung” der Wortlaut “die ehemalige Kassenwartin bzw.” eingefügt.
53. Unter § 8 (2) Punkt 4 wird am Anfang des Satzes der Wortlaut “Die ehemalige Vorsitzende bzw.” eingefügt.
54. Unter § 8 (2) Punkt 6 wird “Kann der ehemalige Fachschaftsrat aufgrund von nicht” durch “Konnte der ehemalige Fachschaftsrat aufgrund von fehlender” ersetzt.
55. Unter § 8 (2) Punkt 7 wird “§36 Abs. 3 ff. der Fachschaftsrahmenordnung” durch “§ 44 Absatz 3 ff. der Satzung der Studierendenschaft” ersetzt.
56. Unter § 8 (2) Punkt 8 wird “Die Wahl erfolgt durch Handzeichen. Wird eine geheime Wahl beantragt, dann wird eine geheime Wahl durchgeführt.” durch “Wahlen erfolgen nach § 9 der Satzung der Studierendenschaft.” ersetzt.
57. In § 8 (4) Satz 3 wird “an das Dekanat der Fakultät 10, sowie an das Geldinstitut der Fachschaft Konten” durch “an den Wahlausschuss, sowie an das Geldinstitut der Fachschaftskonten” ersetzt.
58. Nach § 9 (2) wird ein neuer Absatz (3) mit folgendem Wortlaut eingefügt:
“Jede Fachschaftsratsitzung oder Fachschaftsvertretungssitzung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß geladen und mindestens die Hälfte ihrer Ratsmitglieder mindestens ein Mitglied des Vorstandes nach § 3 Absatz 3 und 4 anwesend sind.”
59. Die bisherigen Absätze (3) bis (8) des § 9 werden mit (4) bis (9) nummeriert.
60. Der § 9 (4) wird mit folgendem Wortlaut ersetzt: 
“Neueinberufung der ordentlichen Sitzung nach einer halben Stunde Wartezeit, bei Beschlussunfähigkeit. Bei Neueinberufung ist die Sitzung beschlussfähig bei min. 1/3 Anwesenheit aller Fachschaftsratsmitglieder, der bzw. dem Vorsitzenden, sowie der bzw. dem stellvertretenden Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied.”
61. Der § 9 (6) wird mit folgendem Wortlaut ersetzt:
“Die Fachschaftsratsitzungen und Fachschaftsvertretungssitzungen sind öffentlich. Bei einzelnen Tagesordnungspunkten können die Öffentlichkeit sowie die freiwilligen Mitglieder der Fachschaftsvertretung auf Antrag ausgeschlossen werden.”
62. Unter § 9 (7) a. Punkt 1 wird “bzw.” durch “und” ersetzt.
63. Unter § 9 (7) g. wird “Verschiedenes” durch “Sonstiges” ersetzt.
64. § 9 (7) d. wird gestrichen.
65. § 9 (9) a. wird gestrichen
66. Ein neuer Absatz (10) unter § 9 wird mit folgendem Wortlaut eingefügt:
“ Mitglieder der Fachschaftsvertretung können in begründeten Ausnahmefällen durch Telefonie oder Videotelefonie an einer Sitzung teilnehmen und gelten so als anwesend.”
67. In § 10 (2) wird “§36 Abs. 5” durch “§44 Absatz 5” ersetzt.
68. In § 10 (2) wird “vom 25. Mai 2012” gestrichen.
69. In § 10 (2) wird “das Rektorat” durch “das Präsidium der Technischen Hochschule sowie die bzw. den AStA-Vorsitzenden” ersetzt.
70. Der Wortlaut in § 10 (3) wird durch “Stimmberechtigt auf einer Fachschaftsratsitzung oder Fachschaftsvertretungssitzung sind nur die Fachschaftsratsmitglieder. Optional können Meinungsbilder von allen Anwesenden eingeholt werden.” ersetzt.
71. In § 10 (4) wird “Fachschaftsrat Mitglied” durch “Fachschaftsratsmitglied” ersetzt.
72. § 10 (5) und (6) werden gestrichen
73. Der § 10 (7) wird zu § 10 (5) und der Wortlaut “Durch eine absolute Mehrheit der anwesenden Fachschaftsrat Mitglieder kann eine Onlineabstimmung oder Telefonabstimmung beschlossen werden.” wird durch “Ein Umlaufverfahren ist nach Beschlussfassung mit einfacher Mehrheit auf einer beschlussfähigen Sitzung anzuwenden.” ersetzt.
74. Ein neuer Absatz (6) in § 10 mit folgendem Wortlaut wird hinzugefügt:
“Die Dauer des Umlaufverfahrens muss mindestens fünf Werktage, in der vorlesungsfreien Zeit mindestens zehn Werktage und darf maximal vierzehn Werktage betragen. Das Ende der Frist ist in der Versendung des Antrags ausdrücklich anzugeben.”
75. In § 11 (1) wird der Wortlaut “den Protokollführer” durch “die Protokollantin bzw. den Protokollanten” ersetzt.
76. Unter § 11 (3) Punkt 4 wird “Fachschaftsvertretung Mitglieder” durch “Fachschaftsvertretungsmitglieder” ersetzt.
77. Der Wortlaut in § 12 (2) wird durch folgenden ersetzt:
“Die Kassenprüfer haben mindestens einmal jährlich unvermutet spätestens sieben Werktage vor der Konstituierenden Sitzung, das Kassenbuch zu prüfen und Missstände offenzulegen.''
78. Der Satz 2 von § 12 (3) wird gestrichen.
79. Nach § 12 (3) werden die die Absätze gestrichen und durch folgende ersetzt eingefügt:
“(4) Hält die Kassenwartin bzw. der Kassenwart die finanziellen oder wirtschaftlichen Interessen der Fachschaft durch die Auswirkungen eines Beschlusses für gefährdet, so kann sie bzw. er verlangen, dass das Organ, das den Beschluss gefasst hat, unter Beachtung der Auffassung der Kassenwartin bzw. der Kassenwart erneut über die Angelegenheit berät.

(5) Das Verlangen nach erneuter Beratung hat für die betreffende Maßnahme aufschiebende Wirkung.

(6) Den Mitgliedern des Vorstands des Fachschaftsrates ist es erlaubt über Ausgaben in einer maximalen Höhe von 50€ ohne besonderen Beschluss zu verfügen. Hierfür ist der Vorstand dem Fachschaftsrat spätestens zur nächsten Sitzung Rechenschaft schuldig.

(7) Das Verkaufsreferat darf Artikel anschaffen, die den ausgeschriebenen Verkaufspreis nicht überschreiten. Bei Änderung der Produktpalette oder Preisänderungen muss der Fachschaftsrat dieses genehmigen.”
80. In § 13 Absatz (1) wird “Fachschaftsrates Fakultät 10” durch “Fachschaftsrates Gummersbach” ersetzt.
81. In § 13 Absatz (2) und (3) werden die Begriffe “Fachschaftsrat Mitglieder” durch “Fachschaftsratsmitglieder” ersetzt.

Artikel II

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom XX. [Monat] 2022 in Kraft.
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fachschaftsrates Gummersbach vom  XX. [Monat] 2022

Gummersbach, den XX. [Monat] 2022

Vorsitzender des Fachschaftsrates
Gummersbach der Fakultät 10


Nico Daniel Hunds

